
E N T W U R F (E 3, Stand: 18.11.2020) 

 
 
 
für die sämtliche Gemeindeteile des Marktes Cadolzburg  (Gemeindeteile Ballersdorf, Cadolzburg, 
Deberndorf, Egersdorf, Egersdorf-Nord, Egersdorfer Waldsiedlung, Gonnersdorf, Greimersdorf, 
Roßendorf, Rütteldorf, Seckendorf, Steinbach, Vogtsreichenbach, Wachendorf, Zautendorf, 
Gewerbegebiete Schwadermühle und Am Farrnbach) umfassende Entwässerungseinrichtung 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Cadolzburg folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 
Entwässerungseinrichtung  einen Beitrag. 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 

1.  für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht oder 

 
2.  sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung 

tatsächlich angeschlossen sind. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die 

Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – 
zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 
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(3) Ist bei Grundstücken, für die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung eine Beitragsschuld entstanden 
ist, die zulässige Geschossfläche größer als die nach früherem Satzungsrecht maßgebende 
Geschossfläche, so entsteht eine weitere Beitragsschuld bei unbebauten Grundstücken mit der 
Bebauung, bei bebauten Grundstücken mit der Vergrößerung der vorhandenen Geschossfläche; 
geleistete Beiträge werden angerechnet. Sollte sich im Einzelfall einer weiteren 
Beitragserhebung nach vorstehendem Satz 1 eine unbillige Härte ergeben, ist diese einer 
angemessenen Lösung zuzuführen. 

 
(4) Die Wirksamkeit dieser Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes 

Cadolzburg ist auch für den Fall einer etwaigen Unwirksamkeit der mit Absatz 3 bestimmten 
Übergangsregelung gewollt.  
 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

(2) Beiträge sind öffentliche Lasten des Grundstücks im Sinne von Art. 5 Abs. 7 KAG, Art. 70 des 
Gesetzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGBGB), des § 10 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsvollstreckung (ZVG) und anderer 
Gesetze. 

 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche berechnet. In 

unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 25 m herangezogen. 
Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das 
Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Entwässerungseinrichtung hat, 
zu beziehen; nicht herangezogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller 
Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die 
Begrenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an diese Begrenzung heran, so ist die 
Begrenzung 10 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen. 

 
(1a)  Führt ein Wechsel der Flächenbegrenzungsregelung aus vor Inkrafttreten dieser Satzung 

geltendem Satzungsrecht auf die Tiefenbegrenzung nach vorstehendem Absatz zu einer 
Vergrößerung der beitragspflichtigen Grundstücksfläche, unterfällt nur die zusätzlich 
beitragspflichtige Grundstücksfläche der Nacherhebung.  

 
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
festgelegt, so errechnet sich die Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung der 
jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist 
im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so ergibt sich die 
Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der 
Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine 
größere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. Ist im Einzelfall nur eine 
geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. 
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(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, ist die zulässige 
Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Absatz 2 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend. 

 
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für vergleichbare Baugebiete in der 

Gemeinde festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn 
 

a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist, 
oder 

 
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan die zulässige Geschossfläche nicht 

hinreichend sicher entnehmen lässt, oder 
 
c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zulässige Maß der Nutzung nicht 

festgesetzt werden soll, oder 
 
d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch vorhanden ist. 
 
Absatz 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

 
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zulässige Geschossfläche aus der 

durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und § 20 
BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend. 

 
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als 

zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei 
denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

 
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen Gebäude oder 

selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird von 
der für das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezogen und der 
Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind oder die bei 
der Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt 
bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 BauNVO). Geschossflächen sind insoweit 
abzuziehen, als sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind. 

 
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche die 

Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche 
herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude 
oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss 
an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude und Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 

(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine 
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Beitragspflicht entsteht insbesondere 

-  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

-  wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
oder durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später vergrößert, für die 
zusätzlichen Flächen, 

-  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der 
Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Grundstücksfläche vergrößert, 

-  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes im Sinn des § 
5 Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen, 

-  für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der Beitragsberechnung 
zugrunde gelegte Geschossfläche im Sinn von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige 
Veränderungen vorgenommen werden, die nach Absatz 8 für die Beitragsbemessung von 
Bedeutung sind. 

 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt: 
 

a) pro m² Grundstücksfläche  1,51 EUR 
b) pro m² Geschossfläche 4,27 EUR 

 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 

Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

 
§ 8 

Beitragsablösung 
 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht. 
 
 

§ 9 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 

Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit 
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Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 

Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 

richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 

 
 

§ 10 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung  
Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren. 
 
 

§ 11 
Schmutzwassergebühr 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 

Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 3,64 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus 

der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach 
Absatz 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 
Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 

Wasserverbrauch nicht angibt. 
 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 31.12. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen 
eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten 
Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen 
frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 

Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu 
führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Für verbrauchte 
Wassermengen in landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung, sind auch hierfür geeichte 
und verplombte Wasserzähler auf Kosten des Gebührenpflichtigen einzubauen. 
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(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 
 

a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser, 
c) das zur Füllung von Swimmingpools verbrauchte Wasser. 

 
 

§ 12 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und befestigten Flächen des 

Grundstücks, von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet 
wird oder abfließt. 

 
(2) Als befestigt im Sinn des Abs. 1 gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so 

beschaffen ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur unwesentlich aufgenommen 
werden kann, d. h. insbesondere Normaldächer, voll versiegelte Flächen wie Asphalt-, Beton- und 
Bitumenflächen sowie Pflasterungen und Plattenbeläge. 

 
(3) Ein verringerter Abflusswert von 0,5 kommt bei Gründächern (humusiert mit mind. 10 cm 

Aufbau) oder wenig versiegelten Flächen mit offenen Fugen wie Pflaster, Platten, Verbundsteine 
und Flächen aus Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, Porenpflaster, Sickersteine, 
Ökopflaster mit Nachweis des Herstellers über die Durchlässigkeit nach DIN 1986-100 zum 
Ansatz. 

 
(4) Überbaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort anfallendes 

Niederschlagswasser der öffentlichen Entwässerungsanlage ferngehalten wird und z. B. über 
Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine andere Vorflut erhält. Wenn ein 
Überlauf in die öffentliche Entwässerungsanlage besteht, werden die Flächen vollständig 
herangezogen. 

 
(5) Wird Niederschlagswasser von überbauten und befestigten Flächen in einer Zisterne oder 

Versickerungsanlage gesammelt, fallen für diese Flächen keine Niederschlagswassergebühren 
an; besteht ein Überlauf von der Sammelvorrichtung an die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung, werden pro m³ Stauraum 10 m² Grundstücksfläche von der der 
Berechnung der Niederschlagswassergebühren zugrunde zu legenden Fläche abgezogen. Als 
Zisterne oder Versickerungsanlage werden Sammelbehälter anerkannt, die erdgebunden sind, 
ein Mindestvolumen von 2 m³ aufweisen und nach den allgemeinen Regeln der Technik unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen DIN-Normen errichtet worden sind. 

 
(6) Der Gebührenschuldner hat der Gemeinde auf Anforderung innerhalb eines Monats eine 

Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den Abs. 1 bis 5 maßgeblichen Flächen und 
Vorrichtungen einzureichen. Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag des 
Veranlagungszeitraums. Änderungen der der Gebührenberechnung zugrunde liegenden Flächen 
und Vorrichtungen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung binnen eines Monats 
nach Eintritt der Änderung der Gemeinde mitzuteilen. Sie werden im folgenden 
Veranlagungszeitraum berücksichtigt. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(7) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 6 nicht fristgerecht oder unvollständig 

nach, so kann die Gemeinde die maßgeblichen Flächen und Vorrichtungen schätzen. 
 

(8) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,47 EUR pro m² pro Jahr. 
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§ 13 
Gebührenzuschläge 

 
Für Abwässer im Sinn des § 11 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen, wird 
ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises 
für die Schmutzwassergebühr erhoben. 
 
 

§ 14 
Gebührenabschläge 

 
Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 11 dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine 
Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigen 
sich die Schmutzwassergebühren um 20 %. Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder 
sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die 
Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der 
eingeleiteten Abwässer entsprechen. 
 
 

§ 15 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die 

Entwässerungsanlage. 
 
(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

 
 

§ 16 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer des 

Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
 
(4) Die Gebührenschuld für die Schmutzwassergebühr nach §§ 11 ff. und für die 

Niederschlagswassergebühr nach §§ 12 ff. sowie die Vorauszahlungen nach § 17 Abs. 2 ruhen auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 
 

§ 17 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutzwasser- und die 

Niederschlagswassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 



8 
 

fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07.‚ 15.08., 15.09., 

15.10., 15.11., und 15.12. jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Elftels der 
Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die 
Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 
 

§ 18 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – 
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 
 
 

§19 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht. Der Markt Cadolzburg hat in diesem Fall 
unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die den in den unwirksamen 
Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. 
Entsprechendes gilt auch für in der Satzung eventuell enthaltene Regelungslücken. 
 
 

§ 20 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen  

 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben dieser Satzung werden unter Beachtung der Vorgaben 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(BayDSG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten verarbeitet. 
Folgende personenbezogene Daten werden für die Bearbeitung erhoben: 
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Bankverbindung, Telefonnummer, E-
Mailadresse. 
 

(2) Die in Absatz 1 genannten Daten werden nur für den in der Satzung angegebenen Zweck 
verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder in ein Drittland übermittelt. 

 
(3) Der Betroffene hat insbesondere folgende Rechte: 

 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO. 

 
(4) Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 
 
(5) Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden regelmäßig geprüft und, wenn deren  
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Speicherung zu dem in der Satzung benannten Zweck nicht mehr erforderlich ist, gelöscht. 
 

(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung, des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes und dem Bundesdatenschutzgesetz ist ein behördlicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt.  

 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 

(Markt Cadolzburg) für die Einrichtung 1 vom  
30. April 2019 und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
(Markt Cadolzburg) für die Einrichtung 2 vom 30. April 2019 außer Kraft. 

 
 
Cadolzburg, den TT.MM. 2020 
MARKT CADOLZBURG 
 
 
 
 
Bernd Obst 
Erster Bürgermeister 


